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Tourismus und Mobilität sind unweigerlich miteinander verbunden. So ist die Schweizer Hotelle-
rie einerseits auf die Anbindung unseres Landes ans Ausland und andererseits auf die Er-
schliessung der einzelnen Tourismusdestinationen innerhalb der Schweiz angewiesen. Soll der 
Verkehrsfluss angesichts der wachsenden Mobilität sichergestellt werden, ist eine langfristige 
Weiterentwicklung des Strassen- und Schienennetzes unumgänglich. hotelleriesuisse befürwor-
tet deshalb grundsätzlich alle sinnvollen und nachhaltigen Massnahmen, die zu diesem Ziel 
führen und eine Qualitätsverbesserung für die Gäste mit sich bringen.  
 
 
3. Zu den einzelnen Vorschlägen 
 
Bei der vorgeschlagenen Übernahme von zusätzlichen 400 Kilometer ins Nationalstrassennetz 
handelt es sich lediglich um eine Kompetenzverschiebung von den Kantonen hin zum Bund. 
Für den Strassenbenützer hätte diese Änderung weder eine Qualitätsverbesserung noch einen 
Ausbau des Strassennetzes zur Folge. hotelleriesuisse ist deshalb klar der Meinung, dass die 
für den Bund anfallenden Mehrkosten nicht hauptsächlich via Gebührenerhöhungen den Ver-
brauchern überwälzt werden dürfen. Für die Wirtschaft stellt die Erhöhung der Vignettengebüh-
ren eine markante finanzielle Mehrbelastung dar. Deshalb müssen sich die Kantone stärker als 
vorgesehen an der Kompensation des Mehraufwands beteiligen. Zudem könnte durch eine 
Kürzung der Querfinanzierung von der Strasse zur Schiene ein Teil der nötigen Mittel generiert 
werden, bevor die Strassenbenützer mit einer erhöhten Steuer- und Abgabenquote belastet 
werden. Aus diesem Grund müssen unbedingt ein grösserer Teil der Mineralösteuern zweckge-
bunden für die Strassen eingesetzt werden.    
 
Aus Tourismussicht ist die Einführung einer zeitlichen Stückelung bei der Vignette hingegen 
sinnvoll. Die Kurzzeitvignette mit einer Gültigkeitsdauer von zwei Monaten, wie sie auch in an-
deren europäischen Staaten existieren, ist eine tourismusverträgliche Alternative. Zusätzlich 
schlagen wir – analog zum österreichischen System – die Einführung einer 10-Tagesvignette 
vor, um all jenen Touristen gerecht zu werden, welche nur für wenige Tage in die Schweiz rei-
sen. Für diejenigen Touristen, die jedoch mehr als einmal pro Jahr in die Schweiz fahren, ist die 
Erhöhung des Preises der Jahresvignette von 40 auf 100 Franken unzumutbar und hätte gera-
de im Hinblick auf den starken Franken eine zusätzliche abschreckende Wirkung. Auch wenn 
die Gebührenerhöhung erst 2015 zu erwarten ist, stellt sie faktisch eine Mehrbelastung auslän-
discher Gäste dar, wie selbst im erläuternden Bericht auf Seite 21 festgehalten wird.   
 
Die Einführung einer e-Vignette würde dem ausländischen Gast beträchtliche Vorteile bringen 
und wird deshalb von Seiten der Hotellerie begrüsst. Der Erwerb einer Vignette könnte so ver-
einfacht via Internet oder an einem Automaten erfolgen.    
 
 
4. Zusammenfassung der Position von hotelleriesuisse 
 
• Die Gebührenerhöhung bei der Jahresvignette und damit die fast vollständige Abwälzung 

der aufgrund der Ausweitung des Nationalstrassennetzes beim Bund anfallenden Mehr-
kosten auf die Strassenbenützer ohne gleichzeitige spürbare Qualitätsverbesserung ist 
nicht akzeptabel. 
 

• Bevor über eine Erhöhung der Vignettengebühren und damit über eine erhöhte Steuer- 
und Abgabequote nachgedacht wird, müssen Alternativen wie eine Kürzung der Quersub-
ventionierung von der Strasse zur Schiene oder eine stärkere Kostenbeteiligung der Kan-
tone ausgeschöpft werden.  
 




